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Öffentlicher Teil
TOP 1

- Dezernat III -

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
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Öffentlicher Teil
TOP 2

- Dezernat III -

Feststellung der Tagesordnung
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Öffentlicher Teil
TOP 3

- Dezernat III -

Genehmigung der Protokolle vom
• 19.11.2024
• 23.04.2025
• 04.06.2025
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Öffentlicher Teil
TOP 4

- Dezernat III -

Mitteilungen der Verwaltung im öffentlichen Teil

• Mobilfunkstandortwunsch Telekom
• Erarbeitung Hitzeaktionsplan
• Mitmachkarte KLAK
• Nachhaltigkeitsbewertung in Beschlussvorlagen in Allris 4.0
• Mündlicher Sachstandsbericht zum Nachhaltigkeitsbericht BNK
• Sachstand Waldbewirtschaftungskonzept
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Öffentlicher Teil
Mobilfunkstandortwunsch Telekom

- Dezernat III -

6

•    Suchkreis für Mobilfunkstandort im 

Wilschenbruch

•    Neubau eines Mobilfunkmastes   

mit einer Höhe von ca. 35 m

•    Vorhaben ist baugenehmigungspflichtig

•    Genauere Planungen liegen derzeit nicht vor 
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Öffentlicher Teil
Erarbeitung Hitzeaktionsplan (HAP)

- Dezernat III -

- Ein Projekt aus dem KLAK

- Durch Fördermittel finanziert (BMUKN)

- Ziel: Erstellung eines integrierten Hitzeaktionsplanes bis spätestens 2027 zur Vorbereitung auf 
zunehmende Hitzebelastung in der Stadt und Stärkung der Widerstandsfähigkeit und des Schutzes von 
vulnerablen Gruppen 

- Sachstand: 
- 1. Prozessunterstützung durch externes Büro wird beauftragt (Bietergespräche am 04.11.)
- 2. Erstellung Prozessfahrplan
- 3. Auftaktveranstaltung mit Akteur:innen (geplant Q1 2026)
- 4. Erarbeitung mit Kernteam und punktueller Einbeziehung weiterer Akteur:innen
- 5. HAP als lebendes Dokument mit Maßnahmen und Handlungserfordernissen, die zwischen den Sommern vor- und 

nachbereitet werden
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Öffentlicher Teil
Mitmachkarte KLAK

- Dezernat III -

- https://klimaanpassung-stadt-lueneburg.hub.arcgis.com/
- Ziele der Beteiligung: Erweiterung der bestehenden  

Hitzekarte auf das gesamte Stadtgebiet
- Ermittlung des Bedarfs der Einwohner:innen: Welche Themen und 

Bedarfe zur Klimaanpassung sind besonders relevant?
- Besonderheit der Umsetzung: hausintern entwickelt durch                                                                                    

mehrere städtische Fachbereiche 
- Ziel: digitale Beteiligungen ohne externen Dienstleister erstellen

- Ablauf und Ausblick:
- Beteiligung läuft bis 31. Dezember 2025
- Ergebnisse werden veröffentlicht, die Hitzekarte aktualisiert und das Klimaanpassungsmanagement 

nutzt gewonnene Erkenntnisse für kommende Öffentlichkeitsarbeit 
- Ab Sommer 2026: Veröffentlichung einer gedruckten Fassung der erweiterten Hitzekarte mit 

Verhaltenstipps
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Öffentlicher Teil

- Dezernat III -
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Neues Verfahren zur 
Bewertung der Aus-
wirkungen von Vorhaben 
auf Lüneburgs Ziele der 
nachhaltigen Entwicklung 
in Allris 4
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Ziele des neuen Bewertungsverfahren (Unterziele 1-6)
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Ziele des neuen Bewertungsverfahren (Unterziel 7-10)
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Beispielhaftes Ergebnis mit dem neuen Bewertungsverfahren
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Beispielhaftes Ergebnis mit dem neuen Bewertungsverfahren
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Öffentlicher Teil
Nachhaltigkeitsbericht BNK

- Dezernat III -

• Teilnahme an „Berichtsrahmen Nachhaltiger Kommunen“(BNK) Bundesweit 2025

• Ziel: Nachhaltigkeitsbericht – qualitativ und quantitativ- nach BNK Standard bis Ende 2025/Anfang 2026 

• Projektablauf:
1. Auftaktveranstaltung mit dem internen BNK-Kernteam und LAG21 NRW am 21.8.2025 
2. Sechs Wochen interne Bestandsanalyse – qualitativ und quantitativ (Deadline: 6.10.2025)
3. Vorstellung des ersten Berichtsentwurfs durch LAG21 am 13.11.2025; Erste Korrekturphase bis 8.12.2025

• Struktur BNK: 

Teil 1: Steuerungskriterien

Teil 2: Handlungsfelder

Teil 3: Der BNK hat 19 verpflichtende Indikatoren, die die qualitativen Aspekte der Handlungsfelder  
ergänzen. Zusätzlich gibt es ein Set an empfohlene Indikatoren.

• Ausblick: 

1. Bericht bietet eine umfassende Bestandsanalyse und kann z.B. als Grundlage für die Entwicklung hin zu 
einem Nachhaltigkeitshaushalt genutzt werden. 

2. Indikatorenset für Lüneburg weiterentwickeln
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Öffentlicher Teil
TOP 5

- Dezernat III -

Einwohnendenfragen
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Öffentlicher Teil
TOP 6

- Dezernat III -

Wahl eines stellvertretenden Ausschussvorsitzes
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Öffentlicher Teil
TOP 7

- Dezernat III -

Sachstandsbericht Herr Schmitz, Vorstand GfA, zur geplanten Einführung der Gelben 
Wertstofftonne in Teilen der Hansestadt Lüneburg ab dem 01.01.2026
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima, 
Grünflächen und Forsten

03. November 2025

Sammlung von Leichtverpackungen (LVP) 
in der Hansestadt Lüneburg ab 01.01.2026

GfA Lüneburg gkAöR
Oliver Schmitz
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LVP-Sammlung in der HS Lüneburg (2026-2028)

• rechtliche Rahmenbedingungen:

 Sammlung und Verwertung von Leichtverpackungen (LVP) ist bundesweit 
privatwirtschaftlich organisiert / Finanzierung über Lizenzentgelte („keine Gebühren“)

 GfA hat als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die zukünftigen Rahmenbedingungen 
für das Erfassungssystem („Systembeschreibung“) in der Hansestadt Lüneburg ab 2026 
verhandelt / diese „Systembeschreibung“ war nun die Ausschreibungsgrundlage für die 
Dualen Systeme

 GfA und die Hansestadt Lüneburg werden am Vergabeverfahren nicht beteiligt und haben 
keinen Einfluss auf die Auftragsvergabe durch die Dualen Systeme / die Dualen 
Systembetreiber entscheiden völlig eigenständig über den zukünftigen Vertragspartner 
(siehe Schreiben vom 28.08.2025)

 GfA und Hansestadt Lüneburg haben keine vertragliche Beziehung zum Auftragnehmer

 Aufgaben des Auftragnehmers (LVP-Sammlers):

• Logistik- und Tourenplanung

• Bestellung, Verteilung und Sammlung der gelben Tonnen und gelben Säcke

• Behälterwechseldienst (Austausch defekte Tonnen, Neuaufstellung, Abzug etc.)

• Beschwerdemanagement/Reklamationsbearbeitung über Hotline

• Umschlag der gesammelten Leichtverpackungen

 Mail vom 15.09.2025: Subunternehmerbeauftragung Fa. Remondis für operative 
Sammelleistung und Betrieb des UmschlagplatzesSeite 19 von 45 in Zusammenstellung
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LVP-Sammlung in der HS Lüneburg (2026-2028)

• Abstimmungstermin am 29. Oktober 2025: 

Teilnehmer: AG (DSD) / AN (Recyclinghof Farsleben) / Subunternehmer (Remondis) / 
Bereich Umwelt / GfA Lüneburg

Geplanter Ablauf für die Aufstellung von Tonnen und Containern und Verteilung der 
gelben Säcke:

 Aufstellung von ca. 15.600 (gelben) LVP-Behältern (zwei Größen: 120 und 240 
Liter Tonnen, 2-Radbehälter) - Schätzung der Anzahl der zu verteilenden LVP-
Tonnen auf Grundlage der Anzahl von Restabfalltonnen in der Hansestadt 
Lüneburg / Aufstellung im gesamten Stadtgebiet außerhalb des 
Innenstadtbereiches / geplanter Beginn der Verteilung: ab KW 48 (Ende 
November 2025 / geplante Dauer ca. 3 Wochen)

 Heute bereits im gesamten Stadtgebiet verteilt: ca. 2.200 Stück x 1,1 cbm gelbe 
Container (4-Radbehälter) / Standorte: vor allem Mehrfamilienhäuser (> 20 
Personen), Verwaltungen, Schwimmbad, Gewerbebetriebe (Kiosk, Pizzeria, 
Metzger, Bäcker, Maler etc. / Problem: Container gehören Altvertragspartner 
(Fa. RMG/Cohrs Nehlsen) / es gab keine Einigung zwischen Alt- und 
Neuvertragspartner für die Übernahme der Container / Ergebnis: Austausch 
aller 2.200 Stück x 1,1 cbm Container im gesamten Stadtgebiet zum Jahresende
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LVP-Sammlung in der HS Lüneburg (2026-2028)

 Verteilung der gelben Säcke für Haushalte und Gewerbebetriebe im 
Innenstadtbereich: es wird keine Verteilerstellen für gelbe Säcke mehr geben / 
Versorgung der 4.744 Einwohner (= 1.334 Haushalte) und der berechtigten 
Gewerbetreibenden des Innenstadtbereiches mit gelben Säcken erfolgt 
zukünftig auf Anforderung (über Mailadresse oder telefonische Hotline der Fa. 
Remondis) per direkter Zustellung an die jeweiligen Haushalte und 
berechtigten Gewerbetreibenden / zunächst geplant für Jahresanfang 2026: 
Durchführung einer Grundverteilung durch Fa. Remondis

 Zusage für den Aufbau einer Remondis-Internetseite für den gesamten Landkreis 
Lüneburg mit Bürgerinformationen zum Sammelsystem, Möglichkeit zur 
Bestellung von gelben Säcken (nur Innenstadtbereich), für Bestellungen oder 
Umtausch von gelben Tonnen, für Reklamationen (Beschwerdemanagement) 
von nicht entleerten Tonnen etc.

 LVP-Abfuhrtermine durch Fa. Remondis werden Bestandteil des GfA-
Abfuhrkalenders 2026 sein / für die 1,1 cbm Container: separate Info über 
Leerungsdaten durch die Fa. Remondis
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Vielen Dank 

für 

Ihre Aufmerksamkeit !
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Öffentlicher Teil
TOP 8

- Dezernat III -

Sachstandsbericht zu den Fischaufstiegsanlagen an den Lüneburger Mühlen
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TOP 8
Sachstandsbericht zu den Fischaufstiegsanlagen an den Lüneburger Mühlen

• NEOG-Maßnahmenblätter zu beiden Standorten eingereicht
• Inhalt der Maßnahmenblätter mit NLWKN abgestimmt (05.08.2025 und laufend)

• Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) und 4 (Genehmigungsplanung)

30

Ratsmühle Abts- und Lüner Mühle

• Vertiefung der Variante 2.1 
(NLWKN 2018) (teilbreites 
Raugerinne am östl. Wehr, 
Beckenform) 

• Termin zur Vorstellung des 
Vorgehens am 27.11.2025

• Bisher keine Entscheidung des 
Eigentümers absehbar

• Vertiefung der Variante Vertical-
Slot-Pass mit Berücksichtigung 
des Fischschutzes 
(Ablehnungsbescheid NLWKN)

• Abstimmung mit Stakeholdern 
steht noch aus
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TOP 8
Sachstandsbericht zu den Fischaufstiegsanlagen an den Lüneburger Mühlen

Naturnahe Entwicklung der Oberflächengewässer (NEOG)

Was ist ein NEOG - Maßnahmenblatt ? 
• Das Dokument dient der Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie zur 

naturnahen Entwicklung von Oberflächengewässern (NEOG) in Niedersachsen. 

• Es ist Teil des Antragsverfahrens, das über die zuständige Bewilligungsstelle des 
Niedersächsischen Landesamtes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 
abgewickelt wird.

• Der umfängliche Förderantrag kann nach positiver Rückmeldung zu den Maßnahmenblättern 
eingereicht werden.

31Seite 31 von 45 in Zusammenstellung

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/wasserwirtschaft/forderprogramme/bewilligungsstelle_fur_eu_zuwendungen/richtlinie_neog/naturnahe-entwicklung-der-oberflachengewasser-neog-225223.html


TOP 8
Sachstandsbericht zu den Fischaufstiegsanlagen an den Lüneburger Mühlen

Weiteres Vorgehen: 

• Ratsmühle wird aktuell aufgrund nicht stattfindender Wasserkraftnutzung und der weniger komplexen 
Eigentumsverhältnisse prioritär bearbeitet

• Entscheidung zu Maßnahmenblättern voraussichtlich Ende Februar 2026

• Antragszeitraum zur Förderung bis Ende April 2026

• Termin mit Behörden (Land / Stadt ) und Eigentümern ist für das 1. Quartal 2026 in Planung (beide 
Standorte) 

• Hervorheben der Bedeutung des Themas für die Ilmenau als Ökosystem

• Klare Kommunikation und Festlegungen zu bestehenden Randbedingungen

• Grundlage für die sichere Ausschreibung von LP 3 + 4
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TOP 8
Sachstandsbericht zu den Fischaufstiegsanlagen an den Lüneburger Mühlen

Aktuell gibt es besondere Herausforderungen:

• Die vielen Beteiligten erfordern eine enge und intensive Abstimmung , das ist sehr zeitintensiv

• Es gibt mehrere personelle Engpässe im Bereich 31
Hierzu erfolgen mündliche Erläuterungen
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Öffentlicher Teil
TOP 9

- Dezernat III -

Bericht zum Klimafonds 2025
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TOP 9
Bericht Klimafonds 2025

35

- Dezernat III -
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TOP 9
Bericht Klimafonds 2025

36

Übersicht Förderanträge „Klimafonds“:

* Differenz zwischen [n] und bewilligte/genehmigte Anträge = abgelehnte Anträge aufgrund verletzter Förder-
kriterien (z.B. vorz. Umsetzung, Objekt außerhalb Stadtgebiet etc.) oder nicht verfügbarer Haushaltsmittel.

2025 (Jan.-Nov.)

Förderprogramm
eingegangene 

Anträge
bewilligte
Anträge*

bewilligte 
Fördersumme

Energetische Sanierung 62 40 99.514 €

Regenerative Energien 90 73 64.900 €

Dach- und Fassadenbegrünung 5 5 8.724 €

Regenwassernutzung 15 9 7.400 €

Summe: 172 127 180.538 €

- Dezernat III -
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TOP 9
Bericht Klimafonds 2025
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Anschubberatung:

- Dezernat III -

37

2025
(Januar - November)

Anschubberatung EE 29

Anschubberatung Sanieren 81

gesamt: 110

• Energieberatung Voraussetzung für die Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen oder Anlagen zur 

Erzeugung regenerativer Energien durch die Hansestadt 

• Anschubberatung durchgeführt von lokalen EnergieEffizienzExpert:innen. 

• Der Gesamtwert der Beratung 200 €, Eigenanteil i.H.v. 50 €, 150 € Förderung durch HLG + LK

• Finanzierung durch LK Lüneburg (16.000 €), HLG (2.000 €)
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Öffentlicher Teil
TOP 10

- Dezernat III -

Anpassung von drei Förderrichtlinien des Klimafonds der Hansestadt Lüneburg (2025)
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TOP 10
Anpassung der Förderrichtlinie zur Nutzung regenerativer Energien

- Dezernat III -
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Bisherige Regelung Änderungsvorschlag
§ 2, § 5 Abs. 2, 3, 5
Förderung von PV-Anlagen, Innovationsbonus und 
Umstellung auf Überschusseinspeisung

Streichung dieser Fördergegenstände gem. Ratsbeschluss 
vom 19.06.2025 (VO/11906/25)

§ 5 Abs. 4
Förderung von Balkonkraftwerken/Steckersolargeräten
für Mieter:innen mit 30% der Investitionskosten

Förderung von Balkonkraftwerken/Steckersolargeräten für 
Mieter:innen mit einem Festbetrag von 350 €
(Dies erleichtert den Antrags- und Bearbeitungsprozess)

§ 4 Abs. 7
Fördervoraussetzung ist, dass die zum Zeitpunkt der 
Antragstellung gültigen, allgemein anerkannten Regeln 
der Technik (VDE-Bestimmungen (Verband der 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., VDE-
Anwendungsregeln) eingehalten werden.

Fördervoraussetzung ist, dass die zum Zeitpunkt der 
Antragstellung gültigen, allgemein anerkannten Regeln der 
Technik eingehalten werden. 
(Damit können auch Anlagen mit Schuko-Stecker gefördert 
werden)

§ 4 Abs. 6
Auftragsvergabe erst nach Zugang des 
Zuwendungsbescheids

Auftragsvergabe ist auch vor Zugang des Zuwendungs-
bescheids zulässig (Angleichung an die BAFA-
Förderregelung) Seite 39 von 45 in Zusammenstellung



TOP 10
Anpassung der Förderrichtlinie zur energetischen Sanierung

- Dezernat III -

40

Bisherige Regelung Änderungsvorschlag

§ 4 Abs. 6
Auftragsvergabe erst nach Zugang des 
Zuwendungsbescheids

Auftragsvergabe ist auch vor Zugang des 
Zuwendungsbescheids zulässig 
(Angleichung an die BAFA-Förderregelung) 
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TOP 10
Anpassung der Förderrichtlinie zur Dach- und Fassadenbegrünung

- Dezernat III -

41

Bisherige Regelung Änderungsvorschlag
§ 4 Abs. 5
Auftragsvergabe erst nach Zugang des 
Zuwendungsbescheids

Auftragsvergabe ist auch vor Zugang des 
Zuwendungsbescheids zulässig 
(Angleichung an die anderen 
Förderrichtlinien) 

§ 5 Abs. 1b
Keine Unterscheidung zwischen 
bestehenden Gebäuden und Neubauten

Bei Neubauten sind nur die Baukosten der 
Dachbegrünung förderfähig.
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Öffentlicher Teil
TOP 11

- Dezernat III -

Anträge und Anfragen im öffentlichen Teil
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Öffentlicher Teil
TOP 12

- Dezernat III -

Mündliche Anfragen i.S.v. § 16 III GO des Rates zu wichtigen aktuellen Angelegenheiten
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Nichtöffentlicher Teil
TOP 13

- Dezernat III -

Mitteilungen der Verwaltung im nichtöffentlichen Teil
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Nichtöffentlicher Teil
TOP 14

- Dezernat III -

Mündliche Anfragen i.S.v. § 16 III GO des Rates zu wichtigen aktuellen Angelegenheiten
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